
Achte Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des 
„Friedhofes Langenberg“ - Friedhofsgebührensatzung - 

der Gemeinde Langenberg 
vom 3. November 2023 

 
 
 
Der Rat der Gemeinde Langenberg hat in seiner Sitzung am 2. November 2023 
folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des „Friedhofes 
Langenberg“ – Friedhofsgebührensatzung – der Gemeinde Langenberg vom 6. April 
2000, in der Fassung der 7. Änderungssatzung vom 16. Dezember 2022, wird wie 
folgt geändert: 
 
 
§ 4 Abs. 1 bis 4 erhalten folgende Fassung: 
 
[1] Gebühren für Reihengrabstätten 
 
 a) Grabstätten für Verstorbene bis zum vollendeten 5. 

Lebensjahr 
1.011,00 Euro 

     
 b) Grabstätten für Verstorbene nach Vollendung des 5. 

Lebensjahres 
 

1.424,00 Euro 

 c) als Rasengrabstätte 
 

1.419,00 Euro 

 d) Urnenreihengrabstätte 
 

598,00 Euro 

 e) Baumurnengrab 
 

494,00 Euro 

[2] Gebühren für Wahlgrabstätten 
 
 a) Erwerb des Nutzungsrechts an 

einer Wahlgrabstätte (Erdgrab) 
 

je Grabstelle 1.914,00 Euro 

 b) als Rasengrabstätte     je Grabstelle     2.123,00 Euro 
 

 c) Erwerb des Nutzungsrechts an  
einer Urnenwahlgrabstätte 
 

je Grabstelle 1.291,00 Euro 

 d) Baumurnengrab je Grabstelle 1.019,00 Euro 



 e) Wiedererwerb des Nutzungsrechts an 
einer 
Wahlgrabstätte (Erdgrab) 
 
als Rasengrabstätte 
 
Urnenwahlgrabstätte 
 
Baumurnengrabstätte 
 

  
 
je Grabstelle pro Jahr 48,00 Euro 
 
je Grabstelle pro Jahr 53,00 Euro 
 
je Grabstelle pro Jahr 59,00 Euro 
 
je Grabstelle pro Jahr 46,00 Euro 
 

[3] Gebühren für Grabkammern   
  

a) Grabstätten in einer Flachgrabkammer  je Grabstelle 1.027,00 Euro 
 

 

  
je Grabstelle         1.027,00 Euro 

  b)   Grabstätten in einer Tiefengrabkammer  je Grabstelle     1.274,00 Euro 
 

      
  c) Verlängerung Flachgrabkammer je 

Grabstelle 
 pro Jahr 85,50 Euro 

 
 
    d)   Verlängerung Tiefengrabkammer je                         

Grabstelle  
 

 
 

          pro Jahr        106,00 Euro 
 

     
 
[4] Gebühren für die Benutzung der Friedhofskapelle  
 
 

a) Benutzung der Trauerhalle       174,00 Euro 
 

b) Benutzung der Abschiedsräume      148,00 Euro 
 
 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 
 




